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Liebe Eltern, 

Sie kennen es schon: Am Tag vor den Herbstferien erhalten Sie meinen ersten Elternbrief im Schuljahr, 

in welchem ich Sie, liebe Eltern unserer neuen fünften Klassen, noch einmal ganz herzlich in unserer 

Schulgemeinschaft willkommen heiße und Sie und alle anderen Eltern, die diesen Brief schon kennen, 

über wichtige Regelungen, Planungen und besondere Termine informieren möchte. 

 

 Unterrichtsfreie Tage & besondere Termine 

Die Vermeidung von Unterrichtsausfall hat grundsätzlich größte Priorität – dennoch gibt es Situationen, 

bei denen es nicht vermeidbar ist, dass Unterricht ausfällt. Jede Schule ist dazu verpflichtet, ein 

verlässliches Vertretungskonzept zu haben, das krankheitsbedingten Unterrichtsausfall auf ein 

Minimum reduziert. Dennoch kann es bei größeren Krankheitswellen dazu kommen, dass auch trotz 

eines guten Konzeptes, Unterricht einmal ausfallen kann. Schulen haben keine Vertretungslehrer/innen, 

sondern müssen Vertretungen mit den Kolleginnen und Kollegen auffangen, die regulär vor Ort sind. 

Auch der Besuch außerschulischer Lernorte im Rahmen von Exkursionen erzeugt ggf. 

Unterrichtsausfall oder zumindest Vertretungsbedarf. Dennoch erachten wir Exkursionen als 

pädagogisch außerordentlich wertvoll, und wir sind als Schule auch explizit dazu aufgefordert, 

außerschulische Lernorte zu besuchen. Daneben gibt es aber auch Tage, an denen ein 

Unterrichtsausfall vorgesehen und geplant ist: 

o Am Freitag, den 1. Februar 2019, findet zum Halbjahreswechsel kein Unterricht statt. 

o Am Montag und Dienstag, den 4. und 5. Februar 2019, finden die diesjährigen 

Lernentwicklungsgespräche (LEG) statt. Traditionell findet am Montag vor dem Beginn der LEG 

unser Eislauftag statt – die LEG starten im Anschluss daran. Am Dienstag findet kein Unterricht 

statt. Für die Schülerinnen und Schüler ist die Anwesenheit bei den LEG verpflichtend. 

o Früher als sonst findet in diesem Schuljahr der „Girls‘ and Boys‘ Day“ statt - am Donnerstag, den 

28. März 2019. Wie immer ist er für die sechsten Klassen verpflichtend, alle anderen Klassen haben 

an diesem Tag einen Projekttag. Wenn Ihr Kind nicht in der sechsten Klasse ist und dennoch am 
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Girls‘ and Boys‘ Day teilnehmen soll, dann teilen Sie das den Klassenlehrer/innen bitte spätestens 

bis Montag, den 18. März 2019 schriftlich mit. 

o Am Freitag, den 10. Mai 2019, das ist der Freitag vor der Mai-Ferienwoche, findet der diesjährige 

Sponsored Walk statt. Sollte das Wetter den Lauf nicht zulassen, dann wäre der 23. Mai 2019 der 

Ersatztermin. 

o Mittwoch und Donnerstag, den 5. und 6. Juni 2019, sind die Haupttage des mündlichen Abiturs. An 

diesen Tagen sind alle Lehrerinnen und Lehrer in die Prüfungsausschüsse eingebunden und es 

findet kein Unterricht statt. 

 

Gleichzeitig möchte ich Sie jetzt schon auf die folgenden Termine hinweisen: 

o Erinnern. Gedenken. Versöhnen. Am 16. Oktober 2018 findet unter der Leitung von Frau Popow 

und Herrn Kieschnick ab 18:30 Uhr ein Abend zu unserem Russlandaustausch, der im Juni 2018 

stattgefunden hat, statt. Begleitet wird dieser Informations- und Diskussionsabend von der Stern-

Journalistin Katja Gloger. Wir freuen uns auf zahlreiche Gäste. 

o Am 24. Oktober 2018 bleiben wir thematisch international: An diesem Abend informieren Herr 

Bitterberg und unsere Schülerin Hannah Reich aus der 12. Klasse über die Möglichkeiten und 

Anforderungen für einen Schulbesuch im Ausland. Hannah wird dabei konkret über ihr Auslandsjahr 

berichten. Die genaue Uhrzeit wird nach den Ferien bekannt gegeben. 

o Unser Tag der offenen Tür findet in diesem Schuljahr am Sonnabend, den 8. Dezember 2018, in 

der Zeit von 10:00 – 13:00 Uhr statt. Wie immer werden viele helfende Hände gebraucht. Wenn Sie 

helfen möchten, dann wenden Sie sich bitte an den Elternrat (elternrat@jbg-hamburg.de). 

o Am Montag, den 17. Dezember 2018, kommt unser diesjähriges Weihnachtskonzert zur Aufführung. 

Ort und Uhrzeit werden noch rechtzeitig bekannt gegeben. 

o Unser Sport- und Schulfest findet wie gewohnt am Dienstag vor den Sommerferien, in diesem 

Schuljahr also am 25. Juni 2019 statt. 

 

Sie sehen, schon jetzt stehen viele Termine unseres bunten Schullebens fest, weitere Termine 

(Konzerte, Theateraufführungen, Ausstellungen etc.) werden im Laufe des Schuljahres dazukommen 

und rechtzeitig auf der Homepage angekündigt werden. 

 

 Religiöse Feiertage, Beurlaubungen, Ferien 

Schülerinnen und Schüler (und auch Lehrerinnen und Lehrern) muss bei religiösen Feiertagen die 

Gelegenheit gegeben werden, einen Gottesdienst zu besuchen. Die Schulbehörde hat klar definiert, für 

welche Feiertage diese Regelung gilt. 
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Aus der Richtlinie für das Schuljahr 2018/2019 der Hamburger Schulbehörde: 

Regelung zu religiösen Feiertagen (Schuljahr 2018/2019)  
 
Schülerinnen und Schülern aller staatlich anerkannten Religionsgemeinschaften wird an religiösen 
Feiertagen auf Wunsch Unterrichtsbefreiung gewährt (§ 3 Abs. 2 Feiertagsgesetz; SchulR HH 1.8.4). 
Schülerinnen und Schüler anderer Religionsgemeinschaften können an religiösen Feiertagen „aus 
wichtigem Grund“ vom Unterricht befreit werden (§ 28 Abs. 3 Hamburgisches Schulgesetz). Der 
Wunsch sollte den Klassenlehrerinnen und - lehrern rechtzeitig angezeigt werden. Im Folgenden wird 
auf die Regelung bei christlichen, jüdischen, islamischen und alevitischen Feiertagen hingewiesen. 
Für andere Religionen ist analog zu verfahren.  
 

1. Unterrichtsbefreiung aus Anlass christlicher Feiertage  
 
Evangelischen Schülerinnen und Schülern muss am folgenden Tag die Gelegenheit gegeben 
werden, an einem Gottesdienst teilzunehmen:  

- am Buß- und Bettag (Mi, 21.11.2018).  

- Der Reformationstag ist in Hamburg ab 2018 staatlicher Feiertag.  
 
Katholischen Schülerinnen und Schülern muss an folgenden Tagen die Gelegenheit gegeben 
werden, an der Messe teilzunehmen:  
- an Allerheiligen (Do, 1.11.2018),  

- am Heiligedreikönigstag (fällt 2019 auf einen Sonntag),  

- an Fronleichnam (Do, 20.6.2019).  
 
Bei christlich-orthodoxen Schülerinnen und Schülern ist zu beachten, dass sich einige orthodoxe 
Kirchen nach dem alten (julianischen) Kalender richten und die hohen christlichen Feste 13 Tage 
später feiern.  
 

2. Unterrichtsbefreiung aus Anlass jüdischer Feste*  

 

Jüdischen Schülerinnen und Schülern muss an 
folgenden Tagen die Gelegenheit gegeben 
werden, an einem Gottesdienst teilzunehmen:  
- Rosch Haschana (Mo, 10.9. und Di, 11.9.  
  2018)  
- Jom Kippur (Mi, 19.9.2018)  
- Sukkoth (Mo, 24.9. und Di, 25.9.2018)  
- Schemini Azareth (1.10.; liegt in den Ferien)  
 

 
- Simchat Thora (Di, 2.10.; liegt in den Ferien)  
- Pessach (Sa, 20.4. und So, 21.4.2019)  
- Schawuoth (9.6. und 10.6.2019 (Pfingst-So u.  
  Mo))  

 
3. Unterrichtsbefreiung aus Anlass islamischer Feste*  

 

Muslimische Schülerinnen und Schüler erhalten auf Wunsch jeweils einen Tag schulfrei:  
- an einem der beiden ersten Tage des viertägigen Opferfestes (Di 21.8. oder Mi 22.8.2018)  

- an einem der ersten beiden Tage des dreitägigen Ramadanfestes (Di, 4.6. oder Mi, 5.6.2019)  
 
Muslimischen Schülerinnen und Schülern muss am folgenden Tag die Gelegenheit gegeben werden, 
an einem Gottesdienst teilzunehmen:  
- am Aschuratag (Do, 20.9.2018)  

4. Unterrichtsbefreiung aus Anlass alevitischer Feste*  

 

Alevitischen Schülerinnen und Schülern muss an folgenden Tagen die Gelegenheit gegeben werden, 
an einem Gottesdienst teilzunehmen:  
- am Aşure-Tag (So, 23.9.2018)  

- an Hızır-Lokması (Sa, 16.2.2019)  

- an Nevruz (Do, 21.3.2019)  

 



 

Bitte beachten Sie, dass die Behörde hier klar unterscheidet zwischen der Gelegenheit, einen 

Gottesdienst zu besuchen und der Möglichkeit, einen Tag schulfrei zu geben. Grundsätzlich muss eine 

Unterrichtsbefreiung (für einzelne Stunden oder für einen Tag) rechtzeitig bei der Schulleitung beantragt 

werden. Bitte reichen Sie einen solchen Antrag mit der Bitte um Beurlaubung bis spätestens eine 

Woche vor dem Feiertag in Papierform bei der Schulleitung ein. Gleiches Verfahren gilt auch für 

Beurlaubungsanträge aus anderen Gründen (musische oder sportliche Veranstaltungen, Aktivitäten 

von Vereinen, besondere private Gründe u.v.m.) 

 

 Ferienregelungen 

Für alle Ferien gelten wie immer besondere Regelungen: Grundsätzlich kann und darf ich keine 

Unterrichtsbefreiung für die Tage direkt vor und direkt nach den Ferien aussprechen. Bitte 

berücksichtigen Sie das bei Ihrer Urlaubsplanung. Sollten dennoch besondere Umstände eine 

Beurlaubung aus Ihrer Sicht erfordern, so nehmen Sie bitte rechtzeitig mit der Schulleitung 

Kontakt auf. 

o Für Krankmeldungen an den Tagen vor und nach den Ferien legen Sie bitte ein Attest des 

behandelnden Arztes/ der Ärztin vor. 

o Grundsätzlich endet der Unterricht vor den Ferien nach der sechsten Stunde. Eine Ausnahme bilden 

die Weihnachts- und Sommerferien: Vor den Weihnachtsferien endet der Unterricht nach der 4. 

Stunde, vor den Sommerferien nach der 3. Stunde, bzw. nach der Zeugnisvergabe. 

o Am Donnerstag, den 31. Januar 2019 (Halbjahresende), endet der Unterricht ebenfalls nach der 6. 

Stunde. 

o Am Donnerstag, den 18. April 2019 (Gründonnerstag), endet der Unterricht nach Plan. 

 

 Schulentwicklung 

Unsere Schule hat in den vergangenen Jahren eine rasante Entwicklung durchgemacht, und nach wie 

vor passiert viel am JBG. Das ist durchweg positiv gemeint! Wir setzen neue pädagogische 

Schwerpunkte, sind Preisträger in verschiedenen Bereichen, führen Austausche durch, unsere 

Schülerinnen und Schüler erhalten Stipendien u.v.m. 

Ich möchte Sie damit neugierig machen und einladen, sich immer wieder auf der Homepage 

umzuschauen und zu informieren, und ich möchte Sie auch einladen, zu den Elternratssitzungen zu 

kommen, wo über all diese Themen gesprochen und berichtet wird. Zusätzlich zum Bericht der 

Schulleitung werden dort regelmäßig Kollegen/innen eingeladen, um über schulische Konzepte und 

Entwicklungen zu berichten und mit Ihnen in den Austausch zu gehen. Die Tagesordnung ist stets auf 

der Homepage veröffentlicht. 

 

 



 

 

Liebe Eltern, 

Wie immer möchte ich Sie am Ende des ersten Elternbriefes im Schuljahr dazu auffordern, uns am JBG 

anzusprechen, wenn Sie Anregungen oder Fragen haben oder Ihnen etwas auf dem Herzen liegt. Der 

direkteste Weg ist dabei neben dem Telefon (428 86 29 0) die eMail: 

o Christoph Preidt, Schulleiter (christoph.preidt@bsb.hamburg.de) 

o Bernd Hoinke, stellvertretender Schulleiter (bernd.hoinke@bsb.hamburg.de)  

o Andreas Herzog, Abteilungsleitung Oberstufe (andreas.herzog@bsb.hamburg.de) 

o Martin Bitterberg, Abteilungsleitung Mittelstufe (martin.bitterberg@bsb.hamburg.de) 

o Sandra Greve, Abteilungsleitung Beobachtungsstufe (sandra.greve@bsb.hamburg.de) 

o Wenn Sie sich an die Elternvertretung wenden möchten, dann sprechen Sie die Elternvertretung 

Ihrer Klassen an oder wenden Sie sich direkt an den Elternrat (elternrat@jbg-hamburg.de). 

o Für Fragen im Rahmen des schulischen Ganztags wenden Sie sich bitte an Herrn Steiner 

(steiner@jbg-hamburg.de) 

 

Ich wünsche uns allen ein erfolgreiches und fröhliches Schuljahr 2018/2019 und freue mich auf die 

Zusammenarbeit mit Ihnen! 

Herzliche Grüße 

Christoph Preidt 
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